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Wien, 21. Oktober 2025 

AMA-Gütesiegel „Frischfleisch“ – Info Nr. 2/2025 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir möchten Sie mit diesem Schreiben über die am 18. September 2025 gefassten Beschlüsse der 

AMA-Gütesiegel-Fachgremiumssitzung „Frischfleisch“ informieren: 

 

1. pH2- und Temperaturmessung bei Rind und Jungrind im Rahmen eines Eigenkontrollsystems 

Als Alternative zur bisherigen pH2- und Kerntemperaturmessung sowie der endgültigen AMA-Gütesiegel-
Kennzeichnung, die ausnahmslos durch ein externes – vom Schlachthof unabhängiges – Kontrollorgan 
vorzunehmen war, kann ab 1. Jänner 2026 bei Einhaltung der Vorgaben ein Eigenkontrollsystem 
angewandt werden.  

Dazu hat der Betrieb ein spezifisches System zur Messung in Eigenkontrolle einzurichten, das die 
externen Messungen und deren Dokumentation adäquat ersetzt und den Anforderungen der AMA-
Marketing entspricht. Für die Zulassung ist ein Umsetzungskonzept zu erstellen, das von der die AMA-
Marketing freizugeben ist. Details zur Zulassung, der Umsetzung, des geforderten Konzeptes und der 
Kontrollen entnehmen Sie dem folgenden Link auf unserer Website unter der Rubrik Merkblätter:  

https://b2b.amainfo.at/de-at/richtlinien-teilnahme/qualitaets-und-guetezeichen/ama-guetesiegel/ama-
guetesiegel-frischfleisch#merkblaetter 

Gültig ab: 1. Jänner 2026. Zum Eigenkontrollsystem kann frühestens 3 Monaten nach Freigabe des 
Konzepts gewechselt werden.  

 

2. Anhebung der Gewichtsgrenzen für AMA-Gütesiegel Lämmer 

Tierkategorie 
Neue AMA-Gütesiegel 

Schlachtgewichts-Parameter (warm): 

Junglamm 
E - O (2-4) 

mind. 14 kg bis max. 28 kg 

Berg- und 
Weidelamm 

E - O (2-4) 
mind. 16 kg bis max. 28 kg 

 

Gültig ab: 1. November 2025 
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3. Anpassung der Gewichtsbereiche für AMA-Gütesiegel Kälber und Rinder 

Tierkategorie 
Neue AMA-Gütesiegel 

Schlachtgewichts-Parameter (warm): 

Kalb 
E, U, R (1-3); O (2,3) 

mind. 70 kg bis max. 140 kg 

Jungstier 
E, U, R (2-3) 

mind. 355 kg bis max. 470 kg 

Ochs 
E, U, R (2-4) 

mind. 335 kg bis max. 460 kg 

Kalbin 
E, U, R (2-4) 

mind. 250 kg bis max. 390 kg 

 

Anmerkung: bei der Kategorie Kalb wurden die ursprünglich zwei Handelsklassen zu nur noch einer 
Handelsklasse vereinheitlicht. 

Gültig ab: 1. November 2025 

 

4. Schlachtnebenprodukte 

Die Auslobung von Schlachtnebenprodukten in den Systemen „AMA-Gütesiegel“, bos“ oder „sus“ wurde 
gemäß Infobrief Nr. 1/2025 im Rahmen eines Pilotprojektes bis Ende 2025 ermöglicht.  

Ab 1. Jänner 2026 geht die Pilotphase in den regulären Zustand über. 

 

Bei Fragen steht Ihnen Herr Etl unter 050/3151-427 bzw. paul.etl@amainfo.at gerne zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

Andreas Herrmann 

Teamleiter 

Richtlinien- und Partnermanagement tierisch 

 


